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In einem einleitenden Kapitel werden der Zweck und die rechtlichen
Schranken der Baulandumlegung im allgemeinen behandelt. Der zweite
Abschnitt ist dem geltenden Recht der Kantone gewidmet. Der dritte
Abschnitt behandelt die allgemeinen Prinzipien des Umlegungsrechtes,
mit den möglichen Verteilungsarten (Flächenumlegung mit Berücksichtigung

von Bodenwerten und Wertumlegung). Am Schluß der Schrift
finden sich die zugehörigen Planbeispiele. Das vierte Kapitel ist der Neu-
ordnungsumlegung gewidmet, einer Maßnahme, der bei der Umstrukturierung

der Ortszentren und bei der Sanierung unhygienischer
Überbauungen immer größere Bedeutung zukommt. Von Interesse ist, daß
der Verfasser die rechtliche Zulässigkeit eines Baugebotes bejaht, sofern
dies gesetzlich vorgesehen ist. In einem letzten Abschnitt wird die
Umlegung zur Realisierung von Gesamtüberbauungen behandelt. Die Ge-
samtüberbauung stellt das einzige Planungsmittel dar, das auch eine
kubische Gestaltung ermöglicht. Die Überlegungen des Verfassers führen
zum Ergebnis, daß auch Gesamtüberbauungen auf Grund einer
entsprechenden Gesetzesvorschrift zwingend vorgeschrieben werden können.
Die Baulandumlegung ist hier geradezu Voraussetzung zur Durchführung

der Gesamtüberbauung. Am Schlüsse der Schrift findet sich eine
konzentrierte Zusammenfassung des Inhaltes und der Leitsätze sowie in den
Anmerkungen zahlreiche Hinweise auf Literatur, Gesetze und
Bundesgerichtsentscheide. R. Sennhauser
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